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gen keine Rede sein, da dieser bedeutende Mann — „sicherlich eine der 
glänzendsten politischen Erscheinungen der deutschen Geschichte“ 
nannte ihn Hampe109) — seinen bestimmenden Einfluß auf die Politik 
Barbarossas erst ein ganzes Jahr später zu entfalten begann110). In 
gleicher Weise ist Interpretationen, die in manchen Wendungen aktuelle 
Anspielungen und Stellungnahmen zu brisanten Themen erkennen 
wollten — Koeppier vermutete z. B. in der aus seiner Sicht tatsächlich 
bemerkenswerten Erläuterung des beneficium durch die Wendung bona 
facientes eine Reaktion auf den berühmten Zwischenfall auf dem Reichs­
tag von Besancon im Oktober 1157111) — der Boden entzogen. Über­
haupt werden manche Fragen nunmehr völlig neu gestellt werden 
müssen.
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VI. Das Privileg für die Rechtsschulen von Bologna und 
die Kaiseridee Friedrich Barbarossas

Wenn wir nun nach mancherlei Umwegen, die wiederholt auch das 
Nachleben der Authentica Habita einbezogen, den Blick auf ihre Ent­
stehung im Jahre 1155 lenken, so ist zunächst festzuhalten, daß bei den 
vorbereitenden diplomatischen Studien für die kritische Ausgabe der 
Diplome Friedrich Barbarossas keinerlei Anhaltspunkte gefunden wer­
den konnten, die auf eine Mitwirkung der Reichskanzlei schließen 
ließen112). Allerdings muß in diesem Zusammenhang auch betont wer­
den, daß wir die ursprünglich wohl in Diplomform erlassene authen­
tische Fassung des Scholarenprivilegs nach wie vor nicht kennen; wir 
müssen von der allein überlieferten, redigierten Textfassung der Habita 
als Authentica ausgehen. Gewisse Details, auf die die „Chefideologen“ 
Barbarossas größten Wert legten, werden wohl gemeinsam abgesprochen 
worden sein, davon abgesehen hat das Privileg jedoch durchaus als Er­
zeugnis der Bologneser Doktoren zu gelten. Die Rechtsgelehrten ent­
ledigten sich der verlockenden Aufgabe, ein für sie selbst bestimmtes 
Privileg zu formulieren, mit größtem Geschick. Ihr Ehrgeiz wurde her­
ausgefordert, eine lex generalis> ja geradezu eine Novelle nach dem Vor-


